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Ihre Rechte auf eine Kur Gesundes Land
Netzwerk für Gesundheit
Herzstück des Netzwerks ist die Koordinationsstelle. Die
Aufgaben dieses zentralen Knotenpunktes reichen von
fundierter Auskunft und Beratung über Koordination von
Terminen und Buchung von Unterkünften bis hin zur Klä-
rung von Abrechnungsfragen mit Kostenträgern. 

Alles aus einer Hand
Als Gesundheitsurlauber nehmen Sie durch einen Anruf
auf der kostenfreien Rufnummer des Netzwerks oder über
die Internetseite Kontakt zu uns auf und erläutern uns in
einem persönlichen Gespräch Ihre Wünsche und Bedürf-
nisse. Unser Ansprechpartner organisiert alle Bereiche
und bereitet Ihren gesamten Aufenthalt vor. Auch die 
Beantwortung von Fragen zur Kostenübernahme durch
Krankenkassen hat im Rahmen der Beratung einen hohen
Stellenwert. Bei einer Vielzahl von Angeboten im Rahmen
des Netzwerks übernehmen Krankenkassen einen nicht
unerheblichen Teil der Kosten. 

Sie wählen aus – wir organisieren für Sie:
• Ihre Ärzte mit Spezialisierung
• Ihre Gesundheitszentren
• Ihre Dienstleister für die Gesundheit
• Ihre Unterkunft im Tegernseer Tal
• Ihre möglichen Kostenträger
• Check-up und Diagnostik
• Prävention: Intensivprogramme zur Veränderung der 

Lebensführung, sinnvolle Bewegungsprogramme, 
Ernährungs- und Fasten-Programme, professionelle 
Zahnreinigung und Mundhygiene, Behandlung von 
Schnarchproblemen

• Kurprogramme: Klassische Kuren, Spezialkuren, 
Kompaktkuren

Ihre Vorteile:
• Persönliche und kostenlose Beratung
• Informationen über medizinische Möglichkeiten
• Optimale Vorbereitung Ihres Aufenthaltes
• Vernetzung von Arzt und Gesundheitszentrum
• Vorbereitung und Koordination von Terminen
• Abrechnung mit den Krankenkassen

Kostenlose Beratung: 
Tel.: 0800/0001427 
(aus dem deutschen Festnetz)
oder Tel.: 08022/85985-0
www.gesundesland.de
info@gesundesland.de

Hautnah 
„Spüren – erleben – genießen“

Leistungen:
• Umfangreiche Hautanalyse 
• mit dem Schiff zum Spezialisten und wieder 

zurück 
• Aroma-Massage oder alternativ Medizinische 

Kosmetik 
• Jod-Schwefelbad in der stärksten, heilenden und 

regenerativen Jod-Schwefelquelle Deutschlands 
• spezielles Molke-Menü (ohne Getränke) 
• Teilnahme an einem Sportprogramm nach Wahl 

oder alternativ individuelle Radtour auf dem 
Mountainbike inkl. Leihfahrrad für einen halben 
Tag 

• geführte Wander- oder Walking-Tour durch den 
Heilklimapark inkl. Leihstöcke

Pauschalangebot: € 235,-
(Angebotspreis gilt pro Person ohne Übernachtung
und Verpflegung sowie eigener Anreise.)
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Nähere
Informationen:
Elly-Heuss-Knapp-
Stiftung
Deutsches Mütter-
genesungswerk
Bergstraße 63
10115 Berlin
Tel. 030/33 00 29 29
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Krankenkasse 
empfiehlt
Vertragseinrichtung

Patient wählt mit Arzt
geeigneten Kurort

Bezahlt werden:
•100 % Kurarzt-Kosten
•90 % der Kurmittel
•Zuschuss für Unterkunft/Ver-

pflegung/Kurtaxe bis 13 Euro/
Tag, für Kleinkinder bis 
21 Euro/Tag

Eigenbeteiligung:
•10 Euro pro Verordnung
•10 % der Kurmittel

•Volle Kostenübernahme
•Eigenbeteiligung 10 Euro/Tag

•Volle Kostenübernahme
•Eigenbeteiligung 10 Euro/Tag

•Volle Kostenübernahme
•Eigenbeteiligung 10 Euro/Tag
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Klärung der Zuständigkeiten

Der traditionelle Begriff
„Kur“ umfasst ein weit
verzweigtes System von
Vorsorge- und Krank-
heitsbehandlungen. In
der neuen Sozialgesetz-
gebung wird der Begriff
„Kur“ nicht mehr ange-
wendet. Für Mitglieder
der Gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV)
und der Gesetzlichen
Rentenversicherung
(GRV) sind vor allem
die folgenden Formen
von Bedeutung:

Medizinischer
Dienst

Krankenkasse

Zuerst zum Arzt

Erwerbstätige

Schriftlicher Antrag des Arztes gem. Reha-Richtlinien

Nicht-Erwerbstätige

Lassen Sie Ihren Aufent -
halt am Tegernsee zu
einer Wohltat für Körper,
Geist und Seele werden.

ammer
Rechteck


